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A.� Auftrag und Auftragsumfang 

Die Geschäftsleitung der Werra Strom GmbH, im Folgenden kurz „Werra Strom“ oder „Gesellschaft“ 

genannt, hat uns den Auftrag erteilt, eine Überprüfung der Richtigkeit der Ermittlung des Biometha-

nindexes für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 vorzunehmen. Dabei stützten wir 

uns insbesondere auf die uns von der Geschäftsleitung und den zur Auskunft benannten Personen 

gemachten Angaben und Auskünfte sowie die entsprechenden Kalkulationsunterlagen und Belege, 

wie z.B. erhaltene Eingangsrechnungen. 

Gegenstand des Auftrags ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob die in der beigefügten 

Anlage gemachte Ermittlung des Biomethanindexes für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 30. Sep-

tember 2024 sachgerecht erfolgt ist. 

Die Tätigkeit haben wir im Dezember 2024 in unseren Geschäftsräumen in Kassel durchgeführt. 

Bei der Durchführung des Auftrags haben wir die Grundsätze der Berufsausübung des Wirtschafts-

prüfers, wie sie sich unter anderem aus den einschlägigen IDW-Prüfungsstandards ergeben, sinnge-

mäß beachtet.  

Für die Durchführung der Überprüfung der sachgerechten Ermittlung des Biomethanindexes stützen 

wir uns auf die uns zur Verfügung gestellten Angaben und Auswertungen. Die Geschäftsleitung hat 

uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und Auswertungen versichert. 

Für die Durchführung des Auftrags gelten die unter www.sb-p.de/AAB2024 und unter  

www.sb-p.de/BAB2024 abrufbaren allgemeinen sowie besonderen Auftragsbedingungen. 
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B.� Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die sachgerechte Ermittlung des Biomethanindexes für den Zeitraum 1. Oktober 2023 bis 30. Sep-

tember 2024 in Übereinstimmung mit den Regelungen im Preisblatt Fernwärmepreise und den Rege-

lungen zur Preisänderung liegt in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft.  
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C.� Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Bei 

der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft berücksichtigt. Im Rahmen unserer be-

triebswirtschaftlichen Beurteilung haben wir die Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von 

Stichproben vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und angemessen sind um als Grundlage für die Erteilung der Bescheinigung dienen. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Maßnahmen sind in unseren Arbeitspa-

pieren festgehalten. 
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D.� Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung wurde der in der Anlage angegebenen Biomethanindex für den Zeitraum 

1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 in Übereinstimmung mit den Regelungen im Preisblatt Fern-

wärmepreise und den Regelungen zur Preisänderung ermittelt. 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Gesellschaft im Zeitraum 1. Oktober 2023 bis 30. Septem-

ber 2024 insgesamt eine Menge von 6.718.789 kWh Biomethan bezogen hat und dafür im gleichen 

Zeitraum Kosten in Höhe von EUR 740.059,82 angefallen sind.  

Entsprechend der Definitionen bei der Preisänderungsklausel in den Fernwärmetarifen gilt für den 

Arbeitspreis folgendes: 

Arbeitspreis: APakt = AP0 * (0,31 BMakt / BM0 + 0,19 EGakt/ EG0 + 0,5 M/ M0) 

so dass sich der Arbeitspreis zu 31 % entsprechend der Entwicklung der Biomethankosten (BMakt/ 

BM0), zu 19 % entsprechend der Entwicklung der Erdgaskosten (EGakt/ EG0) und zu 50 % entspre-

chend der Entwicklung des Wärmemarktes (MEakt/ ME0) verändert. 

BM0 ist dabei der Basiswert des Biomethanindex zum 01. Januar 2025 in €/MWh (gemittelter Index-

wert für den Zeitraum Oktober 2023 bis September 2024, gemäß Nr. 3 der „Erläuterungen und Be-

dingungen zum BM-Index“). 

Somit ergibt sich folgende Berechnung für BM0: zum 1. Januar 2025 
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E.� Hinweis auf Allgemeine Auftragsbedingungen einschließlich Regelungen zur Haftung 

Für die Durchführung des Auftrags gelten die unter www.sb-p.de/AAB2024 und unter  

www.sb-p.de/BAB2024 abrufbaren allgemeinen sowie besonderen Auftragsbedingungen. 

Diese Bescheinigung wird nur im Zusammenhang mit dem Auftrag der Geschäftsführung erstellt und 

ist daher nicht für andere Zwecke geeignet. Die Bescheinigung ist darüber hinaus nicht zur Verwen-

dung für einen anderen als den genannten Zweck bestimmt. Soweit andere als der Auftraggeber sich 

uns gegenüber auf die in der Bescheinigung getroffenen Feststellungen berufen wollen erkennen sie 

die vereinbarte Haftungsbegrenzung und im Übrigen auch die sonstigen Regelungen der Allgemeinen 

Auftragsbedingungen, auch für alle ihnen uns gegenüber möglicherweise aus dieser Kenntnisnahme 

entstehenden Ansprüchen, an. 

 

Kassel, den 23. Dezember 2024 

 

Strecker Berger + Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Rechtsanwälte 

 

 

 

 

Marco Schumacher 

Wirtschaftsprüfer�  
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Anlagen zur Bescheinigung 

 

 

 



 

 

Stand: 23.12.2024 

Aufstellung für die Ermittlung des Biomethanindex 

bezüglich der berechneten Kosten für den Biomethanbezug des Zeitraums Oktober 2023 bis 

September 2024 für die Kalkulation des Arbeitspreises für Wärme ab dem 1. Januar 2025 

 

Biomethanbezug Oktober 2023 bis September 2024 

1. Gesamte Menge für den Biomethanbezug (Ist-Mengen für Oktober 2023  Septem-

ber 2024)  

6.718.789 kWh  

(2.872.541 kWh Ist-Menge Oktober  Dezember 2023 und 3.846.248 kWh 

Ist-Menge Januar  September 2024) 

 

2. Summe der Kosten für den Biomethanbezug auf Basis der gesamten Mengen unter 1.  

740.059,82  

(326.640,88  Kosten inkl. Erdgassteuer, Gasspeicherumlage und CO2-

Umlage für Oktober  Dezember 2023; 413.418,94  Kosten inkl. Erdgas-

steuer, Gasspeicherumlage und CO2-Umlage für Januar  September 

2024) 

 

3. Berechnung der Biomethanbezugskosten je MWh  

 

110,15  

 

Biomethanindex (BMakt) = Kosten für Biomethanbezug (2.) / (Gesamtmenge (1.) / 1.000) 

 

 



Allgemeine Auftragsbedingungen 

 

 



(2)   Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme
von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von
Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen,
bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall, soweit es sich um 
einen Fall der einfachen Fahrlässigkeit handelt, auf 10 Mio. € beschränkt.





Allgemeine Auftragsbedingungen 

 

 



 

 

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen 

der Strecker Berger + Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Rechtsanwälte 

 
Stand: 1. Januar 2024 

 
 

Präambel 

Diese Auftragsbedingungen der Strecker Berger + Partner mbB 
ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in 
der im Auftragsbestätigungsschreiben genannten Fassung, die 
unter www.sb-p.de/AAB2024 abrufbar ist) und sind diesen gegen-
über vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auf-
tragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben 
bildet zusammen mit den Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie 
den besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prü-
fungsnahe Leistungen die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“. 

Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, finden diese beson-
deren Auftragsbedingungen sowie die Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom IDW auch dann Anwendung, wenn wir über die im 
Auftragsbestätigungsschreiben oder in etwaigen Anlagen verein-
barten Leistungen hinaus für Sie tätig werden. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach 

§ 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und 

internationalen Prüfungsgrundsätzen 

Die Strecker Berger + Partner mbB wird die Prüfung gemäß 
§ 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
("GoA") durchführen. Dem entsprechend wird die Strecker Berger 
+ Partner mbB die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze ge-
wissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand 
laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Die Strecker Berger + Partner mbB wird alle Prüfungshandlungen 
durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die Beur-
teilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in 
§ 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prü-
fungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prü-
fungsgegenstands wird die Strecker Berger + Partner mbB in be-
rufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der ein-
zelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, 
wird die Strecker Berger + Partner mbB, soweit sie es für erfor-
derlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der 
Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie 
berufsüblich, wird die Strecker Berger + Partner mbB die Prü-
fungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unver-
meidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchge-
führter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt 
bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und an-
dere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendiger-
weise aufgedeckt. Die Strecker Berger + Partner mbB weist da-
rauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufde-
ckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, 
die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausge-
richtet ist. Sollte die Strecker Berger + Partner mbB jedoch im 
Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem 
Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.  

 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, we-
sentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns 
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass 
die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns 
während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl ein-
zeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand un-
wesentlich sind. 

B. Auftragsverhältnis 

Unter Umständen werden der Strecker Berger + Partner mbB im 
Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftli-
chen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusam-
menhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur 
Verfügung gestellt. Die Strecker Berger + Partner mbB stellt aus-
drücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen 
Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine 
allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftragge-
ber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung die-
ses Auftrages von der Strecker Berger + Partner mbB zur Verfü-
gung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristi-
schen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzule-
gen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäfts-
führungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen 
der Strecker Berger + Partner mbB sowie die Verwendung der Er-
gebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit 
die Leistungen der Strecker Berger + Partner mbB für eigene in-
terne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auf-
traggebers, der Strecker Berger + Partner mbB einen uneinge-
schränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Auf-
zeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu ge-
währleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informa-
tionen, die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss so-
wie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der 
Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugäng-
lich machen. Sämtliche Informationen, die der Strecker Berger + 
Partner mbB vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfü-
gung gestellt werden („Auftraggeberinformationen“), müssen voll-

ständig sein.  

D. Mündliche Auskünfte 

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder 
sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informati-
onen und/oder Beratung zu treffen, welche die Strecker Berger + 
Partner mbB dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auf-
traggeber verpflichtet, 



 

 

entweder (a) die Strecker Berger + Partner mbB rechtzeitig vor 
einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das 
Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen 
und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis 
des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten In-
formation und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Er-
messen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.  

E. Freistellung 

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Strecker Berger + Part-
ner mbB von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener 
Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schä-
den, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene ex-
terne Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des 
Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe di-
rekt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veran-
lassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem 
Umfang, wie die Strecker Berger + Partner mbB sich ausdrücklich 
schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das 
Arbeitsergebnis vertrauen darf. 

F. Vergütung  

Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Ziffer 13 (1) Satz 2 AAB. 
Im Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge 
auf Honorare oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten 
in Rechnung zu stellen. 

Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich 
grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein 
Pauschalhonorar vereinbart worden ist. Ein etwaig angegebenes 
Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch den Ein-
tritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand 
entstanden ist. 

Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, 
den bis dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die 
Beendigung der Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwid-
riges Verhalten unserseits verschuldet wurde. Auch im letzteren 
Fall kann aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, 
sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz der vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung verwertbar ist. 

G. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Aus-
tausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und 
diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von 
etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist be-
wusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen 
(insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff 
Dritter) birgt.  

Jegliche Änderung der von der Strecker Berger + Partner mbB auf 
elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede 
Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege 
an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der Strecker Ber-
ger + Partner mbB erfolgen.  

H. Datenschutz 

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die Strecker Berger + 
Partner mbB berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimm-
ten Personen zugeordnet werden können („personenbezogene 

Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig 
sind, zu verarbeiten.  

Die Strecker Berger + Partner mbB verarbeitet personenbezo-
gene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtli-
chen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen 
(BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. 
Die Strecker Berger + Partner mbB verpflichtet Dienstleister, die 
im Auftrag der Strecker Berger + Partner mbB personenbezogene 
Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu hal-
ten. 

I. Vollständigkeitserklärung 

Die seitens Strecker Berger + Partner mbB von den gesetzlichen 
Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebe-
nenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Voll-
ständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von 
nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand so-
wohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind. 

J. Geldwäsche 

Wir sind nach den Bestimmungen des sog. Geldwäschegesetzes 
(GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Iden-
tifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, 
uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nach-
weise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und 
diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert 
zu aktualisieren.  

K. Marketing 

Soweit nicht anders mit Ihnen schriftlich vereinbart und keine 
höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrau-
chern i.S.d. § 13 BGB betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auf-
tragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen. Die Gestat-
tung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung 
des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z.B. Re-
ferenzlisten mit Firmenname und –logo). 

L. Geltungsbereich  

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Rege-
lungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch 
auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge 
entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Ver-
einbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag 
erfasst werden oder soweit für die Strecker Berger + Partner mbB 
verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche 
Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftragge-
bers entgegenstehen. 

Für Leistungen der Strecker Berger + Partner mbB gelten aus-
schließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingun-

gen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der 
Auftraggeber diese mit der Strecker Berger + Partner mbB im Ein-
zelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine 
Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestel-
lungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbe-
zogen, wenn die Strecker Berger + Partner mbB diesen nicht aus-
drücklich widerspricht oder die Strecker Berger + Partner mbB mit 
der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt. 

M. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen 
deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) 
entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie 
für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend. 

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder auf-
grund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultie-
renden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen 
findet deutsches Recht Anwendung. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem 
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Kassel, Deutschland. 

 

 

 

 

 


